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Erklärung zur TSCA-Verordnung (Toxic Substances Control Act) zur Reduzierung und 
Verhinderung von möglichen Umweltschäden durch Chemikalien (PBT-Chemikalien) 

Die EPA (Environmental Protection Agency) hat am 6. Januar 2021 beschlossen, dass einige 
persistente, bioakkumulierbare und toxische (PBT) Chemikalien nicht mehr verkauft oder 
verwendet werden dürfen. Die TSCA-Verordnung wurde entsprechend mit diesen Chemikalien 
erweitert. Damit werden Maßnahmen zur Reduzierung und Verhinderung von schadhaften 
Umwelteinflüssen getroffen.

Nach eingehender Überprüfung der TSCA-Verordnung in unserem Haus, teilen wir Ihnen 
Folgendes mit:

Die PEAK-System Technik GmbH produziert seine Produkte stets nach den aktuell gültigen 
regulatorischen Anforderungen. Damit gewährleistet PEAK-System Technik GmbH die 
Einhaltung der Anforderungen auf Sicherheit von Umwelt und Gesundheit.

Nach aktuellem Kenntnisstand sind unsere Produkte frei von Chemikalien, die in der 
TSCA-Verordnung aufgelistet sind. Dabei ist die TSCA-Liste von der EPA mit Stand vom 
Februar 2022 berücksichtigt. Sollten wir hiervon abweichende Informationen erhalten, nehmen 
wir die Verpflichtung zur Weiterreichung der Informationen sehr ernst und setzen unsere 
Kunden umgehend und unaufgefordert in Kenntnis.

Darmstadt, 18. Juni 2024
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